
Vidal Mayor
Ein spanisches Gesetzbuch aus dem 13. Jahrhundert in Aaehener Privathesitz

von C. M. Kauffmann
(Aus dem Englischen übersetzt)

EINLEITUNG:

In England ist der Name Perrins als Markenname 
einer bekannten Gewiirzsoße seit langem ein Be- 
griff. C. W. Dyson Perrins (1864 bis 1958) nimmt 
jedoch ebenfalls einen bedeutenden Platz ein in der 
Geschichte der Kunstsammlungen. Beraten durch 
so prominente Autoritäten wie Sir George Warner, 
Sir Sidney Coekerell und M. R. James, erstellte er 
im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts eine 
Sammlung von über 130 illuminierten Manuskrip- 
ten, von denen viele von eminenter Bedeutung 
sind. Trotz ihres viel geringeren Umfangs war die 
Bihliothek von D\-son Perrins in Malvern ein wür- 
diger Nachfolger der großen englischen Manuskript- 
sammlungen des 19. Jahrhunderts, wie zum Bei- 
spiel der Sammlungen des Earl of Ashburnham 
und Sir Thomas Phillipps. Nach seinem Tode im 
Jahre 1958 wurde man sich allgemein dariiber klar, 
daß nunmehr die letzte dieser großen Sammlungen 
aufgelöst würde. Zwei seiner Manuskripte ver- 
machte er dem British Museum (welches anschlie- 
ßend sieben weitere erwarb), und der Rest wurde 
in drei Teilen bei Sotheby in den Jahren 1958 bis 
1960 verkauft.

Bei dem hier beschriebenen Manuskript handelt es 
sich um eine Übersetzung von Vidal de Canellas 
Gesetzessammlungen In Excelsis Dei Thesaurus 
(Pergament, ff. 277, ein Blatt fehlt, 365 X 242 mm) 
aus dem Lateinischen ins Aragonische. Dieses 
Luxusmanuskript wurde 1260 bis 1290 im König- 
reich Aragonien geschrieben und gilt wegen seines 
Inhalts und seiner Illuminationen als eines der be- 
deutendsten Manuskripte des Dyson Perrins1. Ob- 
wohl es möglicherweise fiir König Jakob I. von 
Aragonien persönlich geschrieben wurde, blieb die 
Geschichte dieses Manuskripts unbekannt, bis es in 
den Besitz des Don Luis Franco y Löpez (1818 bis 
1898), Alkalde von Saragossa, gelangte. In den frü-

hen Jahren dieses Jahrhunderts wurde es durch den 
Sohn des Don Luis an Charles Fairfax Murray ver- 
kauft, von welehem es im Jahre 1906 durch Dyson 
Perrins erworben wurde. Es blieb in der Perrins- 
Sammlung bis zu seinemTode. Im Jahre 1958 wurde 
es versteigert und gelangte nach einenr kurzen Ver- 
bleib in den Vereinigten Staaten mit weiteren 
Stücken aus der ehemaligen Perrins-Bibliothek in 
die Sammlung Dr. Peter und Irene Ludwig, Aachen.

Dieses Manuskript ist die einzige noch vorhandene 
Fassung eines sehr bedeutenden Gesetzesdoku- 
ments aus dem spanischen Mittelalter irnd ist dar- 
über hinaus das einzige Exemplar aus einer ganzen 
Gruppe aragonischer Gesetzbricher, welches voll 
illustriert ist2. Es enthält 156 Miniaturen, größten- 
teils in Form von Initialen mit figürlichen Darstel- 
lungen in hervorragender Qualität. Diese sind von 
außerordentlicher Bedeutung nicht nur für Kunst- 
wissenschaftler sondern auch für Historiker, die sich 
mit dem Leben im mittelalterlichen Spanien be- 
schäftigten. Es ist unmöglich, einem Manuskript 
von dieser Bedeutung auf wenigen Seiten gerecht 
zu werden. Allein in historischer und archäologi- 
scher Hinsicht verdient es eine ebenso erschöpfende 
Behandlung, wie sie J. Guerrero Lovillo den 
Cantigas zuteil werden ließ, die um etwa die 
gleiche Zeit in dem angrenzenden Königreich Kasti- 
lien entstanden.

DER TEXT

Die Gesetze von Aragonien wurden imjanuarl247 
von König Jakob I. am Hofe von Huesca veröffent- 
licht und durch den Bischof von Huesca, Vidal de 
Canellas, niedergeschrieben. Sie waren bekannt als 
Fueros de Aragön oder die Compilaciön de Huesca
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und existieren in elf Manuskriptfassungen3. Von 
diesen sind neun in lateinischer Sprache und zwei 
in aragonischem Dialekt vorhanden. Das Perrins- 
Manuskript war ebenfalls unter diesem Titel be- 
kannt, bis Professor Tilander in seiner Veröffent- 
lichung der Fueros im Jahre 1937 nachwies, daß es 
sich tatsächlich um einen verschiedenen Text han- 
delte. Er machte die bedeutende Entdeckung, daß 
dieses Manuskript den einzigen noch vorhandenen 
Text von Vidal de Canellas zweitem und größerem 
Werk mit der Bezeichnung Vidal Mayor enthält. 
Die Kenntnis dieses Buches hatte sich bislang aus- 
schließlich auf Auszüge aus zwei Fneros-Manus- 
kripten (Madrid, B. N., 458 und 1919) und auf Hin- 
weise durch Historiker des 16. Jahrhunderts ge- 
stützt. Allein aus diesen Anhaltspunkten folgerte 
Ernst Mayer, daß die Auffindung des Original- 
manuskripts für das Studium des mittelalterlichen 
spanischen Rechts von großer Bedeutung sein 
werde4.
Diese Erwartungen wurden nicht enttäuscht, denn 
Vidal Mayor ist ein weitaus vollständigeres Werk 
als die Compilaciön von Huesca. Seine Gliederung 
ist wie bei letzterem Werk, und in seinem Aufbau 
unterscheidet es sich nur darin, daß Buch II aus 
zwei Abschnitten besteht, so daß neun Bände an- 
stelle von acht vorliegen. Der echte Unterschied 
liegt in der Tatsache, daß Vidal dem ursprünglichen 
Text einen ausführlichen Kommentar beigegeben 
hat; in vielen Fällen sind die Abschnitte zwei- oder 
dreimal so lang wie die entsprechenden Abschnitte 
in der Compilaciön. Außerdenr enthält das Werk 
eine große Anzahl neuer Abschnitte, die zur Er- 
leichterung der Auslegung und praktischen Anwen- 
dung der Fueros oder Compilaciön von 1247 ge- 
schrieben wurden.
Tilander hat nachgewiesen, daß das Manuskript 
mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Übersetzung 
aus dem Lateinischen ist als eine aragonische Ur- 
schrift. Dieser ursprüngliche lateinische Text ist 
jedoch nicht mehr vorhanden4. Die Randbemer- 
kungen zeigen, daß der gesamte Text kurz nach 
seiner Niederschrift einer rigorosen Korrektur un- 
terzogen wurde.

JAKOB DER EROBERER (1208 bis 1276) 
UND DAS ARAGONISCHE GESETZ5

LTm die besondere Natur des Königreiches von 
Jakob I. zu verstehen, muß man in das Jahr 1150 
zurückgehen, als durch die Ehe von Petronilla von 
Aragonien und Ramon Berenguar IV. von Katalo- 
nien die beiden Königreiche unter einer Krone ver- 
einigt wurden. Beide Königreiche waren mit der 
steigenden Flut der christlichen Eroberung im 11.

und 12. Jahrhundert aus maurischem Gebiet 
herausgeschnitten worden, und diese Verbindung 
brachte beiden trotz ihrer unterschiedlichen Tradi- 
tionen Vorteile. Katalonien, bis dahin nur ein 
schmaler Küstenstreifen, hatte nun ein Hinterland 
zur Auffüllung seiner Arrneen und zur Belebung 
seiner Wirtschaft, während die Vereinigung für 
Aragonien einen Zugang zum Meer brachte.
Jakobs Königreich erstreckte sich jedoch noch weit 
über die Grenzen von Aragonien und Katalonien 
hinaus. Sein Großvater Alfons II. von Aragonien 
hatte im Jahre 1167 die Grafschaft Provence und 
fünf Jahre später die Grafschaft Roussillon geerbt. 
Die Provence fiel späterhin an den jüngeren 
Zweig der Familie zurück, aber diese Verbindun- 
gen mit Südfrankreich verstärkten Jakobs Ehrgeiz, 
ein großes romanisches Königreich zu schaffen 
durch Vereinigung des Nordens und Ostens von 
Spanien mit dem Siiden Frankreichs — einschließ- 
lich der gesamten Provence.

Von seiner Mutter erbte Jakob Montpellier und aus 
seinen eigenen Eroberungen auf maurischem Ge- 
biet gewann er Mallorca (1230), Valencia (1238) 
und Xativa, südlich von Valencia (1244) für sein 
Königreich. Etwa um das Jahr 1245 bestand das 
Königreich Aragonien aus Aragonien, Katalonien, 
Valencia, Xativa, den Balearen, Montpellier Rous- 
sillon, Colibre, Conflant und Cerdagne.

Es war dies in derTat eines der großen Königreiche 
des Mittelalters. Die Verschiedenheit seiner Völker, 
Kulturen, Sprachen, Gesetze und sozialen Bräuche 
bedeutete jedoch für seinen Herrscher ein gewal- 
tiges Problem.
Seine Gebiete wurden nach vier verschiedenen 
Rechtssvstemen regiert. Das katalonische Gesetz 
galt in Katalonien und Mallorca, Aragonien hatte 
seine eigenen Bräuche, das valencianische Gesetz 
war durch Jakob selber kodifiziert worden, wäh- 
rend Montpellier und Perpignan dem romanischen 
Gesetz unterstanden. Die aragonischen Bräuche 
waren im Gegensatz zu denen von Katalonien nie- 
mals schriftlich niedergelegt worden und basierten 
restlos auf mündlicher Überlieferung.
Für Jakob, der sich mit den Adligen von Katalonien 
und Aragonien in einem dauernden Zustand der 
Fehcle befand undderwie andereKönige aus seiner 
Zeit eifersiichtig seine königliche Vormachtstellung 
gegenüber dem feudalen Separatismus der führen- 
den Adligen behauptete, bedeutete es eine Frage 
von großer Wichtigkeit, daß die Gesetze seiner 
Territorien streng kodifiziert seien. Auf diese Weise 
geschah es, daß Jakob ebenso wie seine großen 
Zeitgenossen Alfons der Weise von Kastilien, 
St. Louis von Frankreich und Edward I. von Eng-

109



land, die sich ähnlichen Verhältnissen gegenüber 
sahen, zu einem großen Gesetzesgeber wurde. 
Denn er kodifizierte die Gesetze nicht nur von 
Aragonien, sondern auch von dem neu eroberten 
Gebiet Valencia. Die wichtige Rolle, die die Ge- 
setze unter Jakobs Herrschaft und in seinen 
Känrpfen gegen den Adel spielten, wird durch seine 
eigenen Schriften veranschaulicht.
In Kapitel 396 seiner Chronik schreibt Jakob: 
» . . . zwar hatte ich zivile und kanonische Rechts- 
gelehrte an meinemHofe, denn ichwar gezwungen, 
solche Rechtsgelehrte um mich zu haben . . . Durch 
die Gnade Gottes waren mir drei oder vier König- 
reiche zugefallen, und Rechtsstreitigkeiten der ver- 
schiedensten Art wurden an mich herangetragen . . . 
Ich hatte diese Rechtsgelehrten ständig um mich, 
wohin ich auch immer ging, besonders darum, weil 
meine verschiedenen Staaten nicht einem Fuero 
oder gemeinsamen herkömmlichen Bräuchen unter- 
lagen6.«
Jakob wurde im Jahre 1263 von den Baronen be- 
schuldigt, die Fueros von Aragonien gebrochen und 
sich von seinen Anwälten falsch beraten lassen zu 
haben:

»Zeigt mir auf welche Weise«, antwortete er, »und 
ich will es wieder gutmaehen. Ich habe ein Exem- 
plar der Fueros de Aragön bei mir und werde Euch 
dieses Kapitel für Kapitel vorlesen lassen, damit 
Ihr mir zeigen könnt, wo die Gesetze übertreten 
wurden7.«

Diese selben Fueros oder Gesetze, von denen Vidal 
Mayor eine erweiterte Fassung ist, wurden imjahre 
1247 erstmalig niedergeschrieben und durch König 
Jakob am Hofe von Huesea veröffentlicht.

Das Verdienst von König Jakob und Vidal de Ca- 
nellas lag nicht in der Schaffung eines neuen Rechts- 
systems sondern in der Kodifizierung bislang un- 
geschriebener Rechtsbräuche. Die aragonischen 
Gesetze wurden nach Titeln geordnet, die dem 
justinianischen Kodex und den Digesten entnom- 
men wurden. Obwohl diese Gesetzessammlung in 
ihrer äußeren Ordnung auf die römische Form auf- 
gelraut wrar, waren die Gesetze selbst letzten Endes 
aus den Bräuchen des westgotischen Spaniens des
6. Jahrhunderts hergeleitet, wobei königliche Edikte 
späterer Perioden hinzukamen. Begründet auf 
einem System von Bürgsehaften und Geldstrafen, 
waren diese Gesetze milder als die meisten in der 
christlichen Welt jener Epoche in Kraftbefindlichen. 
In juristischer Hinsicht bedarf Vidal Mayor noch 
einer ausfiihrlichen Analyse. Es genüge jedoch zu 
sagen, daß dieses Werk sämtliche Aspekte des 
Lebens behandelt, von der Geldverleihung bis zur 
Bekehrung der Mauren und von Ehekontrakten bis

zum Recht des Bäumefällens. In seiner Anwen- 
dungsbreite liegt es kaum unter den alles umfassen- 
den Siete Partidas von Alfons dem Weisen von 
Kastilien, die im Jahre 1256 begonnen wurden.

DER AUTOR8

Vidal de Canellas war eine der bedeutendsten Ge- 
stalten am Hofe des Königs Jakob und einer der 
größten Juristen seiner Zeit. Ein Verwandter des 
Königs, wurde er wahrscheinlich in Barcelona ge- 
boren und studierte Rechtswissensehaft an der Uni- 
versität von Bologna vom Jahre 1221 an. Im Jahre 
1236 wurde er zum Bischof von Huesca ernannt 
und wurde anschließend Kanzler des Königreichs 
von Aragonien und einer der führenden Ratgeber 
des Königs. In seiner Ghronik erzählt Jakob, daß 
Vidal einer von jenen sei, die mit der Vermögens- 
aufteilung inValencia nach der Eroberung im Jahre 
1238 betraut wurden9. In der Folge muß er einen 
großen Teil seiner Zeit mit der Zusammenstellung 
der Fueros de Aragön von 1247 und von Vidal 
Mayor (ca. 1247 bis 1250) verbraeht haben. Über- 
dies war er ebenfalls an der Zusammenstellung der 
valenzianischen Gesetze von 1250 tätig. Er starb 
im Jahre 1252.

DIE SPRACHE

Die Sprache der mundartlichen Fassung des Vidal 
Mayor ist der Navarro-Aragonische Dialekt. Dieser 
muß sowohl vom Kastilianischen unterschieden 
werden als auch vom Katalonischen, welches dem 
Provenzalischen verwandt ist. Im Vergleieh zu die- 
sen beiden Dialekten spielte Aragonisch eine rela- 
tiv unbedeutende Rolle. Jakob bevorzugte persön- 
lieh das Katalonische als die öffentliche Sprache 
seines Königreichs, und seine eigene Chronik ist 
eines der ersten bedeutenden Literaturwerke in 
dieser Sprache. In der Folge entwickelte sich das 
Katalonische zu einer bedeutenden literarischen 
Sprache mit einer unabhängigen Tradition, die bis 
auf den heutigen Tag Gültigkeit besitzt. Das Kasti- 
lianische andererseits sollte einmal die allgemein 
gesprochene Sprache Spaniens werden, und das 
große Gebäude der spanischen Sprache und spani- 
schen Literatur sollte auf dem kastilianischen Dia- 
lekt aufgebaut werden.

Aragonisch sollte eine weniger glorreiche Zukunft 
haben. Wie das Kastilianische aus dem Lateinischen 
und Westgotischen entstanden, war sein Gebrauch 
als Schriftsprache verbunden mit dem großen 
Mönchskloster S. Millan de la Cogolla und seinem 
kastilianischen Ableger S. Domingo de Silos. Mund-
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artliche Urkunden aus diesen beiden Klöstern gehen 
auf das 10. und 11. Jahrhundert zurück10. Dennoch 
sollte Aragonisch im Gegensatz zum Katalonischen 
oder Kastilianischen niemals eine bedeutende Lite- 
ratursprache werden.

Diese Tatsache verschafft dem Vidal Mayor einen 
bedeutenden Platz in der Geschichte der Philologie. 
Professor Tilander hat sich eingehend mit diesem 
Werk beschäftigt und widmete den größten Teil 
seines Einführungsbandes einem philologischen 
Studium des aragonischen Dialekts in seiner Er- 
scheinungsform im Vidal Mayor. Wenn Aragonisch 
eine bedeutende Literatursprache geworden wäre, 
so wäre das philologische Interesse an diesem juri- 
stischen Werk nur begrenzt geblieben. Da es sicli 
hierbei jedoch um eines der wenigen bedeutenden 
Dokumente in einer Mundart handelt, stellt es eine 
Hauptquelle zur Erforschung des aragonischen Dia- 
lekts dar, der in gesprochener Form bis auf den 
heutigen Tag überliefert wurde.

URSPRUNG DES MANUSKRIPTS

Abgesehenvon den allgemeinen Schlüssen, die man 
aus dem Text und den Illuminationen ziehen kann, 
enthält das Manuskript zwei Beweise seines Ur- 
sprungs. Auf Blatt 277 befindet sich das Schluß- 
stiick: Laus tibi sit Chri.sto quoniam. Liber explicit 
iste.Iste liber (sic) scripsit Michael LupideCandiu; 
dieser Ort wurde als Zandio, ein Dorf in Navarra, 
gedeutet. Obwohl dies von geringem Wert für die 
Gesehichte des Manuskripts ist, so erfahren wir 
hieraus jedoeh, daß die Heimatsprache des Schrei- 
bers Navarra-Aragonisch war, eine Tatsache, die 
wir aus der Sprache des ihm zur Abschrift über- 
gebenen Textes ohne weiteres herleiten können. 
Das Manuskript selbst enthält keinen Hinweis dar- 
über, wo es innerhalb des Königreichs von Ara- 
gonien geschrieben wurde.

Der zweite, wenn auch weniger zuverlässige Be- 
weis besteht aus drei Stücken Schreibpergament, 
die oben auf die Innenseite des Manuskripts ge- 
klebt wurden und auf denen eine Inschrift aus dem 
19. Jahrhundert die Überlieferung verkündet, daß 
das Manuskript dem König Jakob I. von Aragonien 
gehörte: fue usado e pertenecio al Rey D. Jaime I. 
Für diese Behauptung findet sich keine Bestäti- 
gung. Sir George Warner meinte, daß es keine 
Rechtfertigung (no warrant) für diese Annahme 
gäbe. In neuerer Zeit soll eine führende Autorität 
für spanische Illumination, Professor Jose Gudiol, 
gesagt haben: »Obwohl der Verfasser aus Navarra 
stammte, wurde das Manuskript sicherlich in einem 
königlichen Schreibzimmer in Barcelona angefer-

tigt11.« Dies ist eine annehmbare Folgerung, doch 
wir sollten uns im klaren sein, daß es keine end- 
gültige Lösung auf die Frage gibt, wo das Manus- 
kript geschrieben wurde und wer es in Auftrag ge- 
geben hatte.

Es erscheint jedoch naheliegend, daß ein derart 
prächtig aufgemachtes Manuskript mit mundart- 
lichem Text vom König persönlich in Auftrag gege- 
ben wurde — zumindest bietet sich keine plausible 
Alternativerklärung an. Vidal de Canellas starb im 
Jahre 1252, einige Jahre vor der Fertigung des 
Manuskripts. Der icliomatische Text deutet auf 
einen weltlichen Herrn hin. Man könnte begründe- 
terweise annehmen, daß ein Geistlicher oder ein 
hoher Rechtsbeamter einen lateinischen Text in 
Auftrag gegeben hätte, wenn er ein derart luxuri- 
öses Manuskript fiir seinen persönlichen Gebrauch 
haben wollte. Der nahezu perfekte Zustand der 
Miniaturen läßt darauf schließen, daß das Manu- 
skript tatsächlich wenig benutzt worden ist. Wahr- 
scheinlicher nahm es einen Platz in einer bedeuten- 
den Bibliothek für Nachschlagezwecke ein und 
diirfte kaum in clen Gerichtshöfen stark benutzt 
worden sein.

Bei allen mangels konkreter Beweise gebotenen 
Zweifeln läßt sich dennoch mit ziemlicher Sicherheit 
annehmen, daß der König dieses Luxusmanuskript 
aragonischer Gesetze persönlich in Auftrag gege- 
ben hatte. Aus stilistischen Gründen läßt es sich, 
wie wir sehen werden, auf die Zeit von 1260 bis 
1290 datieren. Diese Zeit fällt unter die Herrschaft 
von Jakob I. (bis 1276) und seiner beiden unmittel- 
baren Nachfolger Peter III. (bis 1285) und Alfons II. 
(bis 1291). Leider gibt es jedoch fiir einen großen 
Teil dieser Zeit wenig schlüssige Beweise hinsicht- 
lich der königlichen Schreibstuben. Wie viele Mo- 
narchen des frühen Mittelalters waren sowohl jakob 
als auch Peter wenig seßhafte Könige. Ihre militä- 
rischen Feldzüge und ihr persönliches Interesse für 
Einzelheiten in lokalen Angelegenheiten hatten zur 
Folge, daß sie fast ständig unterwegs waren. Ein 
ausführlich belegter Bericht über Jakobs Reisen12 
hat gezeigt, daß er selten länger als sechs Wochen 
an einem Ort verbrachte, und es ist falseh, Barce- 
lona oder irgendeine andere Stadt als die Haupt- 
stadt seines vielsprachigen Königreichs zu bezeich- 
nen. Abgesehen von Valencia, der wichtigsten seiner 
wiedereroberten Provinzen, die seine ständige Auf- 
merksamkeit verlangte, war seine bevorzugte Resi- 
denz anscheinend Lerida. Hier liielt er sicli häufiger 
und relativ länger als in Barcelona auf. Wir wissen, 
daß er seine Kanzleischreiber mit sich nahm, und 
es gibt wenig Beweise, zumindest für Jakobs Herr- 
schaft, für eine stationäre königliche Schreibstube
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in Barcelona oder anderenorts. Jakob erwähnte 
seine Archive in Barcelona als nostro publico Ar- 
chivio Barchinone, aber er bewahrte seine kost- 
barsten Manuskripte, wie Exemplare der Friedens- 
verträge, in dem Mönchskloster von Sijena (Provinz 
Huesea) auf13.

Andererseits könnte man annehmen, daß ein ara- 
gonisches Gesetzbuch in aragonischem Dialekt 
wahrscheinlicher in Aragonien selbst als in Kata- 
lonien geschrieben worden sei. Saragossa und 
Huesca waren die Hauptzentren in verwaltungs- 
technischer und gesetzlicher Hinsicht für das eigent- 
liche Aragonien. Es ist bemerkenswert, daß bei der 
Entdeckung des Manuskripts im 19. Jahrhundert 
dieses einem Bürgermeister von Saragossa gehörte.

Einen Ursprung in Aragonien selbst anzunehmen, 
ist jedoch unwahrscheinlich, da die wenigen vor- 
handenen aragonischen Illuminationen aus dieser 
Zeit einen regionalen Stil14 aufweisen, der im Vidal 
Mayor nicht erkennbar ist.

Bei Abwägung dieser Überlegungen wird erkenn- 
bar, daß die verfügbaren dürftigen Beweise auf 
Barcelona als den Ursprungsort des Manuskripts 
hinweisen. Obwohl uns keine prächtig illuminierten 
Manuskripte bekannt sind, die für Jakob I. in Bar- 
celona oder anderen Städten hergestellt worden 
wären — die berühmtesten illuminierten Bücher, 
die eindeutig in die Zeit seiner Herrsehaft fallen, 
sind die Bibeln aus den Schreibstuben der Kathe- 
drale zu Vich in Katalonien — zeigen die histo- 
rischen Aufzeiehnungen der anschließenden Re- 
gierungszeiten in aller Deutlichkeit, daß die ara- 
gonischen Könige in Barcelona Illuminatoren be- 
schäftigten. Berenguer Fullit zum Beispiel — Scrip- 
tor de domum nostro — wurde von Peter III. im 
Jahre 1280 fiir die Illuminierung von Biichern Ire- 
zahlt und arbeitete hernach in Barcelona fiir Al- 
fons II. und Jakob II.15. Im Jahre 1287 schrieb Al- 
fons II. bei einer Gelegenheit aus Lerida naeh Bar- 
celona und bestellte bei seinem Kiinstler eine illu- 
minierte Bibel16. Obwohl das königliche Archiv 
erst unter Jakob II. irn friihen 14. Jahrhundert im 
königlichen Palast (1318) gegriindet wurde und 
Barcelona die wahre Hauptstadt des Königreichs 
wurde, gibt es genügend Beweismaterial dafiir, daß 
ein königliches Schreibzimmer zur Anfertigung illu- 
minierter Manuskripte zumindest vom letzten Vier- 
tel des 13. Jahrhunderts an dort bestand. Wenn wir 
somit die Überlieferung akzeptieren, wonach das 
Manuskript fiir den König geschrieben worden sei, 
so diirfte Barcelona als wahrscheinlichster Ur- 
sprungsort angesehen werden.

DIE ILLUMINATIONEN 

a) Relation von Text und Illustrationen.

Vidal Mayor enthält 156 Illustrationen, die zu Be- 
ginn eines jeden Buehes sowie derjenigen Kapitel 
erscheinen, die ein neues Thema behandeln. Elf 
dieser Illustrationen sind in den Rand gesetzte 
Miniaturen und die iibrigen sind Initialen mit Fi- 
guren und Bildern, die zum Text gehören. Die 
Rand-Miniaturen treten alle zwischen Blatt 9V und 
41v auf; Von da ab beschränkt sich die Illustration 
auf die Initialen mit Figuren und Bildern (die be- 
reits auf Blatt 1, 9, 21 und 41v erschienen). In sei- 
ner Rezension von Tilanders Ausgabe vertritt Louis 
Mourin (siehe Anmerkung 1) die Ansicht, daß der 
Auftraggeber des Buches sich persönlich in dessen 
Illustrierung eingeschaltet habe, weil, wie er meint, 
die Initialen in Buch II bis V größer (und insbeson- 
dere breiter) sind als die in Buch VI bis IX. Dies 
entspricht jedoch nicht ganz der Wahrheit, da die 
Initiale zum Buch VI (133X 114mm) fast eben so 
groß ist wie die der friiheren Biicher, während 
Buch I eine kleine Initiale (70 X 82 mm) besitzt 
sowie eine ausgedehnte Balkeneinfassung, die für 
das gesamte Manuskript einzigartig ist.

Zehn der figürlichen Initialen — die für das Vor- 
wort und diejenigen am Beginn der neuen Bücher 

— sind größer (durchschnittliche Größe ca. 130 X 
115 mm) und prächtiger als die anderen (durch- 
schnittliche Größe ca. 55X70 mm). Sir George 
Warner beschrieb jede Initiale mit großer Gründ- 
lichkeit; niemand hat jedoch diese Illustration bis- 
lang mit dem Text in Beziehung gebracht. An die- 
ser Stelle soll nun ein Versuch gemacht werden, die 
zehn Hauptminiaturen zu erklären, indem diese — 
wenn auch nur versuchsweise — in Beziehung zum 
Text gestellt werden, den sie illustrieren sollen.

1. Blatt 1. Prolog.lnitiale N. (Nos don Jaymes).Taf. I.

Oben zeigt König Jakob auf den Bischof von Huesca, 
der zur Rechten auf niedrigerer Höhe sitzt. Links 
stehen drei weitere Bischöfe. Unten erörtern acht 
Adlige sitzend die Gesetze.

Die Initiale erscheint als Eröffnung des ersten Pro- 
logs. Dieser erklärt den Zweck der Zusammenstel- 
lung der Fueros und enthält eine Liste der wichtig- 
sten Bischöfe und Adligen am Hofe von Huesca im 
Jahre 1247. In dieser Liste befindet sich auch der 
Name Vidal, ohne jedoch als Verfasser des Werkes 
besonders herausgestellt zu werden. Dieser Prolog 
ist in Wirkliclikeit das Vorwort zu den Fueros de 
Aragon. Es ist auch ein zweiter Prolog vorhanden, 
der speziell zum Vidal Mayor gehört und be- 
schreibt, wie König Jakob im Jahre 1247 dem Vidal 
de Canellas befahl, dieses Buch zu schreiben.
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Obwohl sie auf dem ersten Blatt erscheint, dürfte 
die Widmungsminiatur doeh in erster Linie dazu 
gedaeht sein, den zweiten Prolog zu illustrieren, der 
auf Blatt IV beginnt.
2. Blatt 9. Buch I, Kapitel 2. De Sacrosanctis Eccle- 

siis (Die Unverletzlichkeit der Kirche). Initiale E. 
(En el nompne del Nuestro Seynnor). Taf. II.

Ein Priester vor einemAltar zur Linken; hinter ihm 
zwei weitere, von denen einer einen Fäeher über 
seinern Ilaupt hält, sowie sechs Sänger an einem 
Chorpult.
Der Eröffnungsabschnitt verfügt, daß alle Kirchen 
von allen Menschen zu fürchten und zu ehren sind 
und daß niemand in einer Kirche gewalttätige 
Handlungen begehen darf. Die einen Gottesdienst 
in einer Kirche darstellende Initiale illustriert mehr 
den Gesamtinhalt des Kapitels als die wörtliche 
Bedeutung einer besonderen Einzelheit.

3. Blatt 72 v. Buch II. Kapitel 2. De Judiciis. Ini- 
tiale N (Ningun hnjz . . .). Taf. III.

Auf der linken Seite spricht der König. Zwei hohe 
Beamte stehen hinter ihm und ein Mann im Ketten- 
panzer mit einem Speer und Schild (Wappen von 
Aragonien) sitzt auf den Stufen zum Thron. Zur 
Rechten befinden sich ein Richter mit zwei Advo- 
katen und deren Klienten. Ferner sitzen zwei Män- 
ner und zwei Frauen auf den Stufen.
Das Kapitel beginnt mit einer Warnung an Richter 
aller Kategorien, keine Belohnung, Geschenke, Ju- 
welen oder andere Bestechungsgeschenke anzuneh- 
men und in ihrem Urteil durch Anspielungen von 
seiten einer der beiden Gerichtsparteien unbeein- 
flußt zu bleiben. Wenn ein Richter nachweislich 
Bestechungsgeschenke angenommen hat, wird er 
für immer aus seinem Amt verstoßen und gezwun- 
gen, den zweifachen Wert der Bestechungs- 
geschenke zurückzuerstatten.

Auf den ersten Blick scheint die Miniatur keine Be- 
ziehung zu diesem Text zu haben. Dennoeh be- 
steht zwischen Text und Bild ein Zusammenhang 
insofern, als der König als oberster Gerichtsherr 
genau riber jeden Richter waeht und sich der Ehr- 
lichkeit des gesamten Rechtswesens versichert.

4. Blatt 97. Buch III. Kapitel 2. De Prescriptionibus 
(Das Recht der Erwerbung durch .ständigen Ge- 
nuß) Initiale A (Aquel qui quiere). Taf. IV.

Oben links sitztderKönigineinem Gewölbetorweg. 
Zwei Männer stehen vor ihm, von denen einer eine 
Pergamentrolle hält; derselbe Mann wird ein zwei- 
tes Mal gezeigt, wie er sich nach rechts entfernt. 
Unten sitzen ein Mann und seine Frau auf einer 
Bank mit einem Kind, das zwischen ihnen steht. 
Der bereits oben gezeigte Kläger tritt von links ein, 
indem er seine Schriftrolle vorweist.

Kapitel 2 bis 12 in Bueh II behandeln das Recht des 
»Besitzes durch stäncligen Genuß«, das heißt ein 
dadurch erworbenes Besitzrecht, daß man einen 
Gegenstand entweder seit undenkbaren Zeiten be- 
sessen hat oder ihn zuminclest seit einer gesetzlich 
vorgesehriebenen Anzahl von Jahren besitzt.
Im oberen Absehnitt zeigt der Kläger dem König 
einen dokumentären Rechtsanspruch auf einen Be- 
sitz, während unten Mann und Frau seinen Rechts- 
titel bestreiten, indem sie ihr Besitzrecht infolge 
ständigen Genusses geltend machen.

5. Blatt 135v. Buch IV, Kapitel 2. De Pena Temere 
Litigantium (Die Strafe für Prozeßsäumigkeit). 
Die wie ein C aussehende Initiale ist in Wirklich- 
keitein D. (»Del Actor qui demanclo la heredat«). 
Taf. V.

Der König sitzt zur Linken in einem mit Schieß- 
scharten versehenen Bogengang; vor ihnr erschei- 
nen drei Männer, von denen einer einen anderen 
am Handgelenk hält.
Das Anfangskapitel legt dar, daß jeder, der ohne 
Recht oder Begründung einen Prozeß einleitet, 
einer Geldstrafe unterliegt, eine Bürgschaft hinter- 
legen und ferner eine offizielle Erklärung abgeben 
muß, daß er einen derartigen Rechtsstreit nicht 
wieder beginnt.
Im Text findet sich keine Erwähnung der gewalt- 
samen Ergreifung eines dieserhalb Angeklagten. 
Streng genommen erscheint dies nur in der Minia- 
tur; allem Anschein nach jedoch wird die eines un- 
vernünftigen Rechtsstreits angeklagte Person hier 
vor den König gebracht, um Bürgschaft zu leisten 
und eine offizielle Verzichterklärung abzugeben.

6. Blatt 169v. Buch V, Kapitel 2. De Rebus Creditis 
(Über Darlehen). Initiale E (EI cleudor qui 
niega . . .). Taf. VI.

Oben links sitzt der König vor zwei plädierenden 
Männern. Unten betrachtet der König zwei strei- 
tende Parteien.
Die Erklärung der Miniatur erscheint im Text, wel- 
cher besagt, daß ein Schuldner, der den Besitz der 
vom Gläubiger verlangten Summe ableugnet, 
kämpfen muß, sofern nicht die Summe unter 
10 sueldos liegt.
7. Blatt 196. Buch VI, Kapitel 2. De Contractibus 

Conjugum (Der Ehekontrakt). Initiale N (»Nin- 
guna muiller . . .«). Taf. VII.

Oben leert ein Mann einen Saek Geld in die Falte 
eines Frauenmantels. Darunter sehen wir zur Lin- 
ken einen Richter vor einer Frau und drei Kindern. 
Nach der Erklärung des Katalogs von Sotheby wird 
die obere Szene dahingehend gedeutet, daß ein 
M ann die Mitgift seiner Ehefrau zurückgibt. Dies 
ist jedoch irrig, denn der Text spricht ausdrücklich
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vom arras der Ehefrau, das heißt dem Geschenk, 
das der Ehemann seiner Frau als Gegenleistung für 
ihre Mitgift rnacht. Die obere Szene zeigt daher 
den Ehemann, wie er den arras seiner Frau über- 
gibt.
Die untere Szene bezieht sich vermutlich auf das 
Gesetz, nach dem die Ehefrau ihren arras nur dann 
veräußern darf, wenn sie nachweisen kann, daß 
dadurdi ihre Kinder nicht geschädigt werden.
8. Blatt 223. Buch VII, Kapitel 2. De Conditione 

Infanconatus (Üher den Adelsstand). Initiale D 
(nicht P wie im Katalog von Sothehy). (Demientre 
los ßlos . . .). Taf. VIII.

Oben in der Mitte sitzt der König, auf beiden Sei- 
ten von drei Edelleuten umgeben. Unten dreiEdel- 
leute und vier weitere (ohne die quadratischen 
Hiite) im Gespräch.
Der Text erörtert die Rechte und Pflichten der ver- 
schiedenen Grade des Adelsstandes. Die Initiale, 
die den König von Edelleuten umgeben zeigt, 
dürfte zur Illustration des gesamten Abschnittes 
gedacht sein und sich nicht auf einen bestimmten 
Absatz beziehen.

9. Blatt 237. Buch VIII, Kapitel 2. De Tregua et 
Pace (Über Waffenstillstand und Frieden). Ini- 
tiale E (E1 seynnor rey don Pedro). Taf. IX.

Der König steht unter einer spitzen Kleeblattarkade 
mit drei Männern zu seiner Linken und zwei zur 
Rechten. Er vereinigt die Hände der beiden vor- 
deren. Der Text erklärt, daß, nachdem der König 
die sich bekriegenden Parteien gewarnt hat, sich 
zu vereinigen, er diejenige Partei verteidigen wird, 
die ihm gehorcht. Die Gruppen in der Illumination 
haben anseheinend Gehorsam gegenüber dem 
König gewählt, indem sie sich seiner Schlichtung 
unterwerfen.

Der Hinweis auf »Rey don Pedro« hat zu der Ver- 
mutung Anlaß gegeben, daß dieser Abschnitt unter 
der Herrschaft von Peter III. (1276 bis 1285) hinzu- 
gefügt wurde17. Da der Name jedoch ebenfalls in 
der Compilaciön von 1247 (Buch VII, Kapitel 2) er- 
scheint, dürfte es wahrscheinlich sein, daß es sich 
hei dem betreffenden König um Peter II. (1196 bis 
1213), den Vater Jakobs des Eroberers, handelt.

10. Blatt 255. Buch IX, Kapitel2. De Accusatorihus. 
Initiale N (Ningua poder accusar . . .). Taf. X.

Oben links sitzt der König vor vier Männern. Ltnten 
stürmen zwei Ritter mit Lanzen und Schildern vor, 
während der König und ein Richter zur Linken 
zuschauen.

Dies ist eine wörtlich genaue Illustration des zwei- 
ten Absatzes in Kapitel 2, welcher besagt, daß, 
wenn ein Frenrder wegen einer Missetat keine

Bürgschaft leisten kann, dieser ins Gefängnis ge- 
worfen werden muß, es sei denn der König be- 
stimme, daß er einen richterlichen Kampf austrage. 
Von diesen zehn Miniaturen sind daher fünf (No. 1, 
6, 7, 9, 10) anscheinend eine wörtlich genaue Illu- 
stration eines bestimmten Textteils, während die 
übrigen eine allgemeinere oder allegorische Deu- 
tung des Sinnes eines ganzen Kapitels oder einer 
Reihe von Kapiteln darstellen.

b) Die Ikonographie
Es ist zu einem Grundsatz der Kunstgeschichte ge- 
worden, daß die Kiinstler des Mittelalters ihren 
Kompositionen lieber andere Bildvorlagen zu- 
grundegelegt haben, als daß sie unmittelbar aus 
der wirklichen Natur geschöpft hätten18. Natürlich 
hat diese Regel viele Ausnahmen. Als praktische 
Verallgemeinerung besitzt sie jedoch Gültigkeit 
und es ist öfter möglich gewesen, den Ursprung 
der bildlichen Vorlagen auf eine nachweisbare 
klassische Quelle zurückzuführen.

Es würde den Rahmen dieser Abhandlung spren- 
gen, fiir jede der 156 Miniaturen des Vidal Mayor 
das ikonographische Vorbild zu finden, obwohl 
eine derartige Arbeit ohne Zweifel zur Erklärung 
der spanischen Kunst und Wissenschaft des 13. Jahr- 
hunderts wesentlich beitragen würde. Nichtsdesto- 
weniger soll der Versuch unternommen werden, auf 
die bedeutendsten Bildmodelle einzugehen. Es 
wird sich zeigen, daß die Kompositionen der Mi- 
niaturen sich in der üblichen Weise entweder direkt 
von anderen Manuskripten herleiten lassen oder 
iiber die Zwischenstufe des Musterbuches des 
Kiinstlers zu erklären sind. Dabei muß gesagt wer- 
den, daß eine breite Auswahl illustrierter Bücher 
herangezogen werden muß.

In allererster Linie muß Vidal Mayor in der Tradi- 
tion der prächtig illustrierten Gesetzesbücher ge- 
sehen werden. Im späten Mittelalter herrschte diese 
Tradition in ganz Westeuropa vor, mit Bologna als 
ihrem Mittelpunkt. Spanien bildete jedoch eine 
Ausnahme, denn vom friihen 12. Jahrhundert an 
warendie meisten der besonders reich illuminierten 
Manuskripte juristischer oder administrativer Na- 
tur: Urkunden, Ratsprotokolle, Gesetzbücher und 
dergleichen. Ein frlihes Beispiel dieser Schriften, 
das Lihro de los Testamentos in der Kathedrale von 
Oviedo, datiert 1126 bis 1129, das man das schönste 
Exemplar spanisch-romanischer Illumination20 ge- 
nannt hat, enthält bestimmte Merkmale, die mit 
einigen der Miniaturen des \hdal Mayor vergleich- 
bar sind. Die Komposition von Blatt 18v (Abb. 1) zum 
Beispielkann mit derjenigen der Widmungsminiatur 
auf Blatt 1 (Taf. I) des Vidal-Manuskripts vergli- 
chen werden. In beiden befinden sich zwei Felder
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Abb. 1 Alfonso II. und sein Hof
LIBRO D E LOS TESTAMENTOS , F, 18v 1126 — 29, Oviedo-Kathedrale
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unter einem Gewölbebogen, von denen das obere 
den König auf seinem Thron zeigt, der etwas nach 
rechts blickt und von verschiedenen Würdenträgern 
umgeben ist, während Mitglieder seines Hofes in 
dem unteren Feld sitzend dargestellt werclen. All- 
gemein erscheinen Szenen mit dem König und sei- 
nem Hof oder seiner Geistlichkeit — ein immer 
wiederkehrendes Merkmal des Vidal Mayor — 
häufig, und dies nicht nur im Libro de los Testa- 
mentos sondern auch in vielen anderen Manu- 
skripten ähnlicher Art21, einschließlieh der am ehe- 
sten vergleichbaren Arbeit, der nahezu aus der glei- 
chen Zeit stammenden Gesetze von Alfons dem 
Weisen von Kastilien (Brit. Mus. Add. 20787)22. 
Dies soll nicht heißen, daß derartige Szenen typisch 
für Spanien waren; sie waren im Gegenteil während 
der ganzen Christenzeit und darüber hinaus üblich, 
ganz besonders der frontal dargestellte, hieratische 
Herrschertyp umgeben von höfischen Wiirdenträ- 
gern, wie er zum Beispiel auf Blatt 223 erscheint, 
kann auf die byzantinisehe kaiserliehe Kunst des
4. Jahrhunderts A. D. zurückgefiihrt werden23. 
Dennoch ist es wichtig festzustellen, daß es in 
Spanien eine starke Tradition dieser Illustrations- 
art gab, und es dürfte wahrscheinlich sein, daß 
einige der Szenen mit dem König, der Bittgesuche 
anhört und Urteile fällt, wie im Vidal-Manuskript, 
von dieser örtlichen Tradition hergeleitet wurden. 
Innerhalb dieser Tradition nimmt Vidal Mayor 
zweifellos einen äußerst wichtigen Platz ein.

An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht, auf das Por- 
trät von J akob I. in der Widmungsminiatur auf Blatt I 
(Taf. I) hinzuweisen. Es ist natiirlich unmöglich, zu 
jener Zeit von Porträts im modernen Sinne zu spre- 
chen. Zufällig handelt es sich hierbei jedoch um die 
einzige noch vorhandene Darstellung des Eroberers, 
die zu seinen Lebzeiten oder sehr bald danach ge- 
macht wurde. Seine Grabstätte wurde später zu 
sehr und zu oft restauriert, um als Zeugnis gelten 
zu können24; die im Vidal Mayor aus dem Titel- 
bild ersichtlichen allgemeinen Merkmale, insbeson- 
dere die langen Haare und der Bart erscheinen 
ebenfalls hier wie in den Manuskriptdarstellungen 
der späteren Jahrhunderte25.

Obwohl der primäre Einfluß der spanischen Tra- 
dition der Illustration von Gesetzbüchern nicht un- 
terschätzt werden darf, hat es dennoch den An- 
schein, daß Vidal Mayor wesentlieh reicher illu- 
miniert ist als frühere spanische juristische Manu- 
skripte. Dabei darf die Mögliehkeit einer Beeinflus- 
sung durch ausländische juristische Werke nicht 
ausgeschlossen werden.

Von diesen erlangten besonders zwei eine beträcht- 
liche Beliebtheit in Westeuropa: Das Decretum

Abb. 2
Plädoyer vor einem Gericht 
Gratian, DEKRETE, vor 1288, 
Tours, MS 558, F. 262v

von Gratian, einem Mönch aus Bologna im 12. Jahr- 
hundert, sowie der justinianische Kode.x. Miniatu- 
ren, vergleichbar mit den zahlreiehen Darstellun- 
gen von Bittgesuehen und Reehtsurteilen im Vidal 
Mayor, erscheinen zum Beispiel im Gratian zu 
Tours (Manuskript 558), welcher in Paris vor dem 
Jahre 1288 illuminiert wurde (Abb. 2 und 3)26 und 
im Justinian in Krakau (Jagellonische Bibliothek, 
Lat. 374), einem Bologneser Manuskript des frühen 
14. Jahrhunderts. Im letzteren befindet sich eine 
Szene, in welcher der gekrönte Justinian links auf

Abb. 3
Plädoyer vor einem Gericht 
Gratian, DEKRETE, vor 1288, 
Tours, MS 558, F. 272
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Abb. 4
Ein Gefangener vor dem König 
Justinian, DIGESTUM VETUS, 
frühes 14. Jahrhundert,
Krakau, Jagellonische Bibliothek,
MS Lat. 374, F. 171

einem Thron einen entlaufenen Sklaven verurteilt, 
der ihm durch zwei Ritter vorgeführt wird (Ab- 
bildung 4)27. Hier besteht eine sehr große Ähnlieh- 
keit mit einer ständig wiederkehrenden Komposi-

tion in unserem Manuskript, wobei die auf Blatt 
256^ als typisch genannt werden kann.

Manuskripte von Gratian und Justinian wurden 
bereits im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert 
illustriert28. Dennoch ist es unwahrscheinlich, daß 
viele dieser Szenen zur Illustration von Gesetz- 
büchern tatsächlich irn 12. Jahrhundert erfunden 
wurden. Der hier besprochene besondere Fall eines 
Herrschers, der ein Urteil über einen ihm vorge- 
führten Gefangenen ausspricht, stammte zum Bei- 
spiel wahrscheinlich von der Szene des Christus vor 
Pilatus, die in Buchilluminationen seit ihren Anfän- 
gen in der späten klassischen Periode üblich war.

Es gibt auch andere Illustrationen, die ohne weite- 
res von französischen und italienischen Gesetz- 
büchern stammen könnten. Die Totenbettszene auf 
Blatt 165 liefert ein gutes Beispiel für den inter- 
nationalen Charakter der Gesetzbücher des 13. Jahr- 
hunderts, denn sie bietet starke Parallelen sowohl 
zu einem Bologneser Manuskript von Justinian, 
Infortiatum, 13. Jahrhundert, Turin (Bibl. Naz., 
E. I. 8. f. 119v)29 als auch zu dem Manuskript des 
Gratian, ca. 1288 Tours (Abbildung 5 und 6). Auch 
hier wird von einem Schreiber der letzte Wille des 
kranken Mannes niedergeschrieben, während im 
ersteren Beispiel ein Richter, in einern separaten 
Feld sitzend, dargestellt wird. Die Verbindung mit 
Bologneser Manuskripten braucht nicht zu über- 
raschen: auf dem Gebiet der Rechtswissensehaften 
herrschte Bologna uneingeschränkt, undVidal selbst 
studierte dort.

Abb. 5
Der letzte Wille
Justinian, IN FORTIATU M,
2. Hälfte 13. Jahrhundert,
Turin, Biblioteca Nazionale, MS E. I. 8, F. 119v

Abb. 6
Der letzte WiJle
Gratian, DEKRETE, vor 1288. 
Tours, MS 558, F. 175
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Abb. 7
Priester beim Meßopfer
Reimser Pontificale, Mitte 13. Jahrhundert,
Rouen, MS 370, F. 36

Der große Bereieh von Gegenstiinden, die durch 
den Illuminator des Vidal Mayor behandelt wur- 
den, läßt jedoch die Vermutung aufkommen, daß 
er ebenfalls andere Vorbilder benutzte, die in kei- 
ner Beziehung zu Spanien oder ausländischen Ge- 
setzbiichern standen. Der auf Blatt 9 gezeigte Got- 
tesdienst zumBeispiel stammte vielleicht von einem 
liturgischen Manuskript, obwohl das Decretum des 
Gratian eine nicht unähnliche Szene enthält. Die 
übliche Illustration zu Psalm97 in liturgischen Psal- 
tern zeigt die singenden Mönche, aber der den 
Fächer haltende Priester erscheint zum Beispiel in 
einem Pontifikale aus Reims, Mitte 13. Jahrhun- 
dert (Rouen, Bibl. Municip, Manuskript 370) (Ab- 
hildung 7), und in einem Meßbueh der gleichen 
Periode von S. Corneille de Compiegne (Paris, Bibl. 
Nat., Lat. 17318)30.

Eine weitere Quelle war wahrscheinlich die der 
Szenen der Arbeiten des Monats in den Kalendern 
der liturgischen Manuskripte, die ebenfalls auf den 
Toren romanischer und gotischer Kirchen erschei- 
nen31. Die Miniatur auf Blatt 129^ illustriert einen 
Abschnitt, der den Austausch eines bestimmten

Quantums an Molke und einer Menge Traubensaft 
behandelt. Der Eigentümer des Traubensaftes, der 
beim Weintreten gezeigt wird, ist angeklagt, seine 
Abmachungen nicht ganz eingehalten zu haben. 
Diese Szene des Rebentretens erscheint nun in 
ganz Europa als Illustration für den Monat Sep- 
tember (mit Ausnahme von England, wo die Trau- 
ben aus klimatischen Gründen später reiften und 
die Szene auf den Oktober verlegt wurde). Im all- 
gemeinen wird nur die im Bottich tretende Gestalt 
gezeigt, aber sowohl in Italien als auch in Frank- 
reich werden danehen noch die hölzernen Gerät- 
schaften dargestellt. Diese Szene erscheint zum 
Beispiel in einem Mosaikpflaster des 12. Jahr- 
hunderts in Piacenza (heute fast ganz zerstört), 
in einem italienischen Manuskript in Wien (Manu- 
skript 1137), auf Säulenreliefs in Souvigny (Abbil- 
dung 8; Webster Tafeln XXXII, XXXV und 
XLIX) und in der Kathedrale von Amiens (Mäle, 
Abbildung 39). Die Weinrebentretszene stammt 
wie viele andere Kalenderillustrationen aus der 
klassischen Kunst, und ihr Vorkommen im Kalen- 
derzyklus kann auf das 3. bis 4. Jahrhundert zurück- 
geführt werden, als sie in diesem Zusammenhang 
in einem gallo-römischen Mosaik erschienen32. Es ist

Abb. 8
Weinkelter: September
Säulenrelief, Souvigny, 1. Hälfte 12. Jahrhundert,
(Copijright Archives Photographiques)
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den Kalenderillustrationen zu verdanken, daß diese 
Szene durch das ganze Mittelalter hindurch erhal- 
ten blieb.

Auch andere Szenen können auf die Arbeiten der 
Monate bezogen werden. Das Schafehüten, wel- 
ches auf Blatt 184v, 249v und 269v erscheint, ver- 
anschaulicht den Monat April, zum Beispiel in Au- 
tur und Vezelay (Webster, Tafeln XL und L), ob- 
wohl im 13. Jahrhundert diese Darstellung er- 
weitert wurde, wie zum Beispiel die Geschichte des 
Guten Hirten im Evangelium33. Das Bäumefällen 
auf Blatt 143v kann sich auf die Illustration für De- 
zember beziehen,wie in der Kathedrale zuModena 
und noch genauer in zwei englischen Psaltern des
11. Jahrhunderts (Brit. Mus., Cotton, Julius A. VI 
und Tiberius B. V). Diese, so wird behauptet, stam- 
men aus einer französischen Tradition (Webster, 
Tafeln XXVII, XVII, XIX und Seite 55 f.). Die 
Reiter schließlich auf Blatt 145v standen vielleieht 
mit den Jägern in Verbindung, die allgemein den 
Monat Mai veranschaulichen.

Es gibt jedoch viele Szenen, die sich wohl weder 
aus Gesetzbüchern noch aus liturgischen Manu- 
skripten herleiten lassen. Szenen der bettlägerigen 
Patienten, die vom Arzt behandelt werden (Blatt 
28' und 83) stammen zweifellos aus medizinischen 
Manuskripten, wie der französisehen Fassung des 
Cyrurgie Mestre Rogier de Salerno des 13. Jahr- 
hunderts im Britischen Museum (Sloane 1977)34. 
Deren Ursprung ist letztlich vielleicht in einigen 
der Heilungsszenen in den Wundern Christi zu 
sehen, wie in Monreale35.

Eine interessante Gestalt erscheint auf Blatt 256. 
Ein Dieb, so erfahren wir aus dem Text, stiehlt den 
Mantel vom Körper eines Mannes, indem er ihn 
über den Kopf seines Opfers zieht. Dadurch ver- 
schwindet der Kopf auf dem Bild und verleiht ihm 
ein bizarres kopfloses Aussehen. Dieses »Entklei- 
dungsbild«, welches entweder mit oder ohne Un- 
terkleidung gezeigt wird, hat seinen Ursprung in 
den Illustrationen der byzantinischen Bibel, wo es 
für Konvertiten verwandt wurde, die in der Szene 
derTaufe der Zehntausende ihre Kleider ausziehen 
(Matthäus 3, 6; Markus 1, 4 bis 5). Es erscheint in 
diesem Zusammenhang in den Evangelien des 
11. Jahrhunderts von Parma (Palat. 5)36 und Paris 
(Bibl. Nat., Gr. 64 und 74) (Abbildung 9)37. Nach 
dem 13. Jahrhundert findet es sich auch in der west- 
lichen Kunst, besonders in Taufszenen, aber auch 
anderen, wenn eine sich entkleidende Person in 
einern anderen Zusammenhang benötigt wurde. 
Auf diese Weise wurde es von dem Künstler des 
Vidal Mayor für einen Gesetzestext adaptiert. Die 
gleiehe Gestalt war auch weiterhin bis zum 17. Jahr-

hundert üblich. In der Renaissance nahm dieses 
»Entkleidungsbild« klassische Gestalt an und 
taucht auf in den Gemälden großer Meister, wie 
zum Beispiel bei Piero della Francesca (Die Taufe, 
National Gallery, London) und Raffael (Vatikan 
Loggie)38.

Der Illuminator macht anscheinend einen eklek- 
tischen Gebraueh von einer recht großen Fülle ver- 
schiedener Vorbilder; zu seinen Quellen gehörten 
juristische, liturgische und medizinische Manu- 
skripte und zweifellos auch noch andere. Hiermit 
soll nicht gesagt werden, daß diese gedankenlos 
kopiert wurden. Wie es oft geschah, änderte und 
modifizierte der Künstler seine Vorbilder in An- 
lehnung an den neuen Text, den er illustrieren 
sollte. Die Taufe des Mohren auf Blatt 242v zeigt

Abb. 9
Johannes taufend
Byzantinisches Evangeliar, 11. Jahrhundert, 
Paris, Bibl. Nat., MS Gr. 64, F. 64v

zum Beispieh wie ein für religiöse Manuskripte 
häufig vorkommendes Sujet für diese typisch spa- 
nische Szene adaptiert werden konnte, indem man 
der Zentralfigur einfaeh eine schwarze Hautfarbe 
und afrikanische Züge verlieh. Dies war wahr- 
seheinlich das typischste Verfahren bei der Illu- 
minierung des Vidal-Manuskripts; weder gedan- 
kenloses Kopieren noch freie Erfindung — obwohl 
man vielleicht für beides Beispiele finden könnte — 
sondern eine Modifizierung vorhandener Komposi- 
tionen für einen neuen und anders gearteten Text.
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c) Stil und Kieidung
Die Miniaturen zeichnen sich aus durch eine ge- 
wisse Anmut, Eleganz und durehgehende Voll- 
endung. Sie verkörpern ganz allgemein den 
Typus der gotischen Illuminationen des 13. und 
14. Jahrhunderts, die außerhalb der Pariser Schule 
jedoch selten diesen Grad erreichte. Die Figuren 
sind adrett und graziös, die Gesichtszüge und Klei- 
der sind in feiner Federzeichnung ausgeführt und 
mit einheitliehen Farbtönen koloriert, ohne Schat- 
tierung oder hervorsteehende Züge, mit Ausnahme 
eines rosa Fleckens auf den Wangen. Die seltsam 
bogenförmigen, praktisch schräggestellten Augen 
und Augenbrauen verleihen den Figuren ein fast 
orientalisches Aussehen. Die Haare werden durch 
schwarze parallele Linien dargestellt; sie sind im 
allgemeinen nicht koloriert und werden gelegent- 
lich blau gemalt, um das ergrauende Haar einer 
älteren Person herauszustellen.

Die Miniaturen besitzen im allgemeinen einen recht 
winkligen Rahmen zur Aufnahme der Initiale, 
während die Bilderszenen innerhalb der Fläche der 
Initiale untergebracht werden. Eine oder mehrere 
Eckender Miniaturen verlaufen in eine breite runde 
Borte, die mit Laubwerkstengeln und Akanthus- 
und Eichenblättern verziert ist. Um diese herum 
gruppiert sich eine Horde von grotesken Kreaturen, 
die mit realistischen Personen und Tieren vermischt 
sind.

Die dominierenden Farben sind blau und ein tief- 
rosa Krapp, die Hintergründe sind entweder gold- 
farbig oder mit einem Netzwerk feiner weißer und 
roter Linien und Punkte gemustert, oder zeigen ein 
weißes florales Sehnörkelwerk. Andere Farben, be- 
sonders orange, karmesin, hellbraun und grün spie- 
len eine untergeordnete Rolle, indem sie haupt- 
sächlich in den Kostümen erscheinen. Die Farben, 
wie in der Tat auch die Gesamtilluminationen, sind 
außergewöhnlieh gut erhalten. Mit Ausnahme gele- 
gentlicher Abblätterung des Goldes können sie 
kaum anders sein als nach Verlassen des Skrip- 
toriums.

Der Stil steht ganz offensichtlich unter dem starken 
und direkten Einfluß der französischen Kunst. In 
Anbetracht der engen Beziehungen zwischen Spa- 
nien und Frankreich im hohen Mittelalter darf 
dies nicht überraschen. Französische Cluniazenser- 
Mönche und cluniazensische Reformen hatten Spa- 
nien im 11. Jahrhundert durchdrungen; im 12. Jahr- 
hundert bildeten die Zisterzienser und vor allem 
die Pilgerleute nach Santiago de Compostela ein 
enges Bindeglied. Gleichzeitig spielten die franzö- 
sischen Ritter und Fußsoldaten eine beträchtliche 
Rolle in den christlichen Eroberungskämpfen gegen

die Mauren. Obwohl dies mehr fiir das 12. Jahr- 
hundert als für das 13. gilt, befand sich noch immer 
ein französisehes Kontingent in der Armee Jakobs I., 
als diese Mallorca undValencia eroberten, und spä- 
ter siedelte sich eine große Zahl französischer Ritter 
in Aragonien an39. Die Mutter Jakobs I., Maria von 
Montpellier, war eine Französin, und Jakob, dessen 
Vater, Peter II., sein Leben in den albigensischen 
Kriegen verloren hatte, war bestrebt, sein König- 
reich auf Südfrankreich auszudehnen. Insbesondere 
hoffte er, die Provence zu erlangen, die von einem 
jüngeren Zweig seiner eigenen Familie beherrscht 
wurde. Erst im Jahre 1258 willigte Jakob im Ver- 
trag von Corbeil mit St. Louis ein, auf seinen An- 
spruch auf die Provence, Toulouse und Carcassonne 
zu verzichten. Selbst damals, wie wir gesehen ha- 
ben, umfaßte sein Territorium in Südfrankreich 
noch Montpellier und Rousillon.

Bei diesen engen politisehen und religiösen Bindun- 
gen zwischen den beiden Ländern darf es nicht 
überraschen, während des 12. und 13. Jahrhunderts 
in der spanischen Kunst einen starken französischen 
Einfluß vorzufinden. Die Kirchenarchitektur und 
Monumentalskulptur entlang der Pilgerroute und 
in ganz Katalonien standen in enger Beziehung 
zur romanischen Kunst Südfrankreichs.

Im 13. Jahrhundert kam mit der zunehmenden 
Zentralisierung und dem abnehmenden Regionalis- 
mus in Frankreich der französische Einfluß mehr 
aus Paris und Nordfrankreich, als dies bislang der 
Fall gewesen war. Die Kathedralen von Burgos, 
Leon und Tarragona zeigen eine starke Abhängig- 
keit von der französischen gotischen Architektur 
und Monumentalskulptur40. In Aragonien und Na- 
varra erkennt man den französischen Einfluß in 
den Fresken des 13. Jahrhunderts zu San Miguel 
de Foces und San Miguel de Barluenga41. Dieser 
Einfluß ist sogar noch stärker bei zwei Gruppen 
von Tafelmalereien aus Huesca und Navarra aus 
dem späten 13. beziehungsweise frühen 14. Jahr- 
hundert42.

Der französische Einfluß beschränkte sich aueh 
nicht nur auf Architektur, Skulptur, Wand- und Ta- 
felmalerei. Er wird sichtbar in der Miniaturmalerei 
des 13. Jahrhunderts sowohl in Kastilien als auch 
Aragonien. Spanische Schreiber kopierten franzö- 
sische Bücher, und es ist wahrscheinlieh, daß die 
große dreibändige Bible Moralisee in der Kathe- 
drale von Toledo, die in Paris ea. 1230 bis 1250 
hergestellt wurde, sich kurz naeh ihrer Fertigstel- 
lung im Besitz des Alfons von Kastilien befand43. 
Man darf wohl erwarten, daß der Einfluß eines 
Manuskripts von derartiger Bedeutung sehr be- 
trächtlich war. In der Tat zeigen die mit der Iierr-
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schaft von Alfons dem Weisen von Kastilien ver- 
bundenen Manuskriptednsbesondere die Cantigas44, 
verschiedene französisehe stilistische Merkmale, die 
jedoch durdr örtliche Traditionen und den Einfluß 
islamischer und italienischer Kunst abgeschwächt 
wurden. Eine ähnliche Stilmischung ist aus den an- 
deren kastilianischen Manuskripten der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts ersichtlich, zu denen 
das Schachbuch (Escorial)45, die astronomischen Bü- 
cher und die Primera Cronica General de Espana 
(Escorial) gehören46. Das letztere Werk steht in der 
Tat der französischen Illumination sehr viel näher 
als die Cantigas.
Über die Bedeutung des französischen Einflusses 
auf die spanische Kunst im 13. Jahrhundert ist ge- 
nug gesagt worden, und dieser blieb solange vor-

Abb. 10 u. 11
Bibel aus dem Jahre 1268 aus Vich, Katalonien 
Vich, Museo Episcopal MS 4, FF. 2 und 4
(Copyright G. Zarnecki)
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Abb. 11

herrschend, bis er durch den Italianismus des 
14. Jahrhunderts ersetzt wurde. Überall jedoch — 
sei es in katalonischen Manuskripten oder arago- 
nischen Tafelmalereien — wurde der französische 
Einfluß durch lokale Traditionen abgeschwächt, 
wodurch diese Werke leicht von ihren Gegen- 
stiieken in Frankreichunterschieden werdenkönnen.

Was die bedeutendsten katalonisch-aragonischen 
Manuskripte der zweiten Hälfte des 13. Jahrhun- 
derts jedoch charakterisiert, ist eine Ähnlichkeit mit 
französischer Illumination, die weitaus auffälliger 
ist als bei den kastilianischen Arbeiten. Angesichts 
der territorialen Besitzungen und Ziele Jakobs in 
Südfrankreich darf dies nicht wundernehmen. Die 
bedeutendsten Manuskripte dieser Gruppe — ab- 
gesehen von Vidal Mayor — sind die vierbändige 
Bibel aus dem Jahre 1268 im Museo Episcopal zu 
Vich in Katalonien (Abbildung 10 und ll)47, die 
Johannes Poncii Bibel aus dem Jahre 1273 eben- 
falls aus Vich (vormals Dyson Perrins, jetzt British 
Museum, Add. 50003), die einige auf spanisch- 
romanischer Tradition basierende Initialen enthält, 
während andere stilistisch sehr französisch sind 
(zum Beispiel Blatt 200v, 221, 238v, 384)48, sowie 
das Meßbuch von San Cugat del Valles in den 
aragonischen Staatsarchiven, Barcelona (Manu- 
skript 24)49.
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Die enge Verwandtschaft zur französischen Illu- 
mination kann durch einen Vergleich des Vidal 
Mayor mit französischen Manuskripten aus der 
Periode 1250 bis 1280 veranschaulicht werden. Vor- 
weg muß jedoch gesagt werden, daß zumindest bei 
dem Figurenstil ein Vergleieh auf Paris bezogen 
werden muß. Denn schon zu dieser Zeit erscheint die 
Miniaturmalerei der französischen Provinzen ein 
wenig grob oder archaisch bei ihrer Gegenüber- 
stellung mit den Erzeugnissen der Hauptstadt. Nur 
in Paris kann man die äußerste selbstbewußte Gei- 
stigkeit und den technischen Perfektionismus wie- 
derfinden, die das Vidal-Manuskript charakterisiert.

Abb. 12
Psalter des hl. Ludwig (1253-70)
Paris, Bibl. Nat., MS Lat. 10525, F. 20

Ein recht guter Vergleieh, besonders im Hinblick 
auf den Stil der Figuren, kann mit dem Psalter des 
hl. Ludwig (Paris, Bibl. Nat, Lat. 10525) angestellt 
werden, der in Paris in der Periode um 1253 bis 
1270 geschaffen wurde (Abbildung 12)50. Die Ge- 
sichtszüge mit ihren langen geraden Nasen, leicht 
gebogenen Augenbrauen, durch schwarze parallele 
Striche dargestellten, langen Haaren und der gene- 
rell sauberen Linienführung ohne Schattierungen 
oder Hervorhebungen sind sehr ähnlich. Die Mo- 
dellierung der Gewänder ist ebenfalls ähnlich, im

Psalter des hl. Ludwig jedoch weicher, verworrener 
und nicht so rein linear wie im Vidal-Manuskript. 
Es gibt noch weitere Ähnlichkeiten, zum Beispiel 
bei den Rittern im Panzerhemd (Omont, Tafel 
LXXVII) und den vereinzelten Eichen (Omont, 
Tafel VII), aber es gibt ebenfalls Abweichungen, 
besonders in der Architektur, die im Psalter des 
hl. Ludwig mit der Sainte Chapelle verwandt ist, 
sowie in der Dekoration.

Evangeliar aus der Sainte Chapelle, um 1260-70 
Paris, Bibl. Nat., MS Lat. 17326, F. 144v

So beziehungsreich die Figuren des Vidal zum 
Psalter des hl. Ludwig sind, so sind sie dennoch mit 
einigen der Pariser Manuskripte aus der Periode 
1260 bis 1280 verwandter. Die Figuren der Evan- 
gelien der Sainte Chapelle von 1260 bis 1270 (Bibl. 
Nat., Lat. 17326 und 8892, Abbildung 13)51 sind 
etwas länger gezogen als die im Vidal Mayor, an- 
sonsten sind die beiden jedoch sehr ähnlich, und
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das Hintergrundmuster ist nahezu identisch. Ein 
enger Vergleich kann mit den Grandes Chroniques 
de France (Bibl. St. Genevieve, Manuskript 782) 
angestellt werden, die Philip III. gewidmet wurden 
und daher auf die Zeit von 1270 bis 1285 datiert 
werden können52. Hier finden sich ebenfalls der 
äußerst starke lineare Stil sowohl bei den Gesich- 
tern als auch bei den Gewändern, die härteren goti- 
schen Falten, fehlende Schattierung oder Hervor- 
hebung sowie die eleganten, etwas stereotypen 
Gesten. Die Architektur im Vidal-Manuskript kann 
auch mit einer etwas früheren Periode inBeziehung 
gebracht werden; man könnte zum Beispiel die 
Gebäude in dem Vie de S. Denis (Bibl. Nat., 
Fr. 1098) um 1250 vergleichen53. Es kann jedoch 
wenig Zweifel darüber geben, daß der Stil der Fi- 
guren eng mit der Pariser Miniaturenmalerei aus 
der Periode um 1260 bis 1280, hinter welcher er 
in keiner Weise zurücksteht, in enger Beziehung 
steht. Vor ca. 1260 erscheinen gewöhnlich einige 
Überreste des romanischen Stils; selbst die Figuren 
im Vie de S. Denis um 1250 zeigen hieratisch 
romanische ebenso wie anmutig gotische Qualitäten. 
Nach der Zeit von 1280 bis 1290 und besonders in 
den Werken der führenden Pariser Illuminatoren, 
wie bei dem berühmten Honore54, kann anderer- 
seits ein italienischer Einfluß entdeckt werden, der 
sich in einem weicheren und weniger rein linearen 
Formstil auswirkt. Die Vidalminiaturen stehen 
dennoch denen des Manuskripts von Gratian zu 
Tours aus ca. 1288 sehr nahe, aber die späteren 
Werke von Honore, vor allenr das Titelbild des 
Breviers von Philippe le Bel (wahrscheinlich 1296), 
zeigen das Ausmaß der italienisch beeinflußten 
Transformation, die stattgefunden hatte.

Es liegt klar auf der Hand, daß die stilistische 
Quelle des Vidal Mayor in die Zeit der Pariser 
Kunst von 1260 bis 1280 verlegt werden kann; es 
bleibt jedoch noch zu entscheiden, an welehemZeit- 
punkt dieser überwältigende französische Einfluß 
Spanien erreichte. Ein überzeugendes Beweisstück 
bietet sich in der vierbändigen Bibel, die irn Jahre 
1268 im Kloster Vich in Katalonien hergestellt 
wurde. Sie wurde von einem französischen Schrei- 
ber, Raymund of Saint-Sorlin (Rhöne), für Kanoni- 
kus Pere ya Era von Vich geschrieben und wahr- 
scheinlich auch von einenr Franzosen illuminiert. 
Ein flüehtiger Blick genügt, um zu zeigen, daß ihre 
figürlichen Initialen und Randdekorationen (Ab- 
bildung 10 und 11) irn Stil denen des Vidal Mayor 
sehr verwandt sind. Dennoch stammen sie nichtvon 
der gleichen Hand. Die Bibel von Vich enthält lang- 
gezogene Figuren mit langen schmalen Gesichtern, 
während der Illuminator des Vidal-Manuskripts

kurze gedrungene Gestalten mit fast quadratischen 
Köpfen vorzog. Andererseits umrahmte der Künst- 
ler der Vieh-Bibel fast jede Szene mit einer Drei- 
blattarkade unter zwei Türmen, einem Merkmal, 
welches in den Evangelien der Sainte Chapelle 
(Abbildung 13) erscheint, das jedoch im Vidal 
Mayor nicht vorkommt. Insgesamt gesehen steht 
von diesen beiden Manuskripten die Bibel von Vich 
zu der Pariser Illumination der 1260er Jahre in 
engerer Beziehung. Sie war wahrscheinlich das 
Werk eines französischen Kiinstlers, während Vidal 
Mayor anscheinend von einern Spanier unter star- 
kem französischem Einfluß illuminiert wurde. Ob 
es eine direkte Beziehung zwischen diesen beiden 
gibt — möglicherweise wurde der Künstler des 
Vidal Mayor in den Sehreibstuben zu Vich ausge- 
bildet — oder ob sie unabhängige Zeugen des im 
Katalonien des 13. Jahrhunderts dominierenden 
Iranzösischen kulturellen Einflusses sind, geht aus 
dem verfiigbaren Anschauungsmaterial nicht klar 
hervor.

In jedem Fall veranschaulicht die Bibel von Vich 
deutlich, daß der Stil von Paris um das Jahr 1268 
seinen Einzug in Katalonien gehalten hatte, und 
sein Einlluß auf die dortigen Künstler geht aus 
einigen der Initialen in der Bibel des Johannes 
Poneii (Brit. Mus., Add. 50003) hervor, die mitl273 
datiert ist. Das andere mit dem Vidal Mayor gut 
vergleiehbare katalonische Manuskript ist das Meß- 
buch von San Cugat de Valles (Barcelona, Arago- 
nisches Staatsarchiv, Manuskript 24). Dessen enge 
Beziehung zur Vich-Bibel von 1268 ist nie bestrit- 
ten worden; dennoch wurde es aus keinem iiber- 
zeugenden Grund traditionsgemäß stets in das 
frühe 14. Jahrhundert verwiesen56. Vidal Mayor 
wurde bislang in das 13. Jahrhundert eingeordnet.
J. Dominguez Bordona, einer der größten Kenner 
des spanischen Mittelalters, verwies es jedoch klirz- 
lich in die Zeit der Herrschaft Jakobs II. (1291 bis 
1327)57.

Die Annahme eines derart späten Zeitpunkts für 
diese beiden Manuskripte fällt nicht leicht. Ande- 
rerseits hielt der französische Stil des 13. Jahrhun- 
derts in Katalonien wie auch andernorts bis weit ins 
14. Jahrhundert liin an; er erscheint zum Beispiel 
in einem Manuskript von Durandus aus dem Jahre 
1331 in dem bischöflichen Museum zu Vich58. 
Dennoch sprechen verschiedene Faktoren bei Vidal 
Mayor und dem Meßbuch San Cugat sehr stark ge- 
gen eine Datierung ins 14. Jahrhundert. Wie wir 
gesehen haben, sind sie dem französischen Stil aus 
der Zeit von 1260 bis 1280 verwandt, von dem wir 
wissen, daß er spätestens um 1268 in Katalonien 
Eingang gefunden hat. Vidal Mayor ist ein Werk
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Abb. 14
Hagadah, Katalonien, friihes 14. Jahrhundert 
Briti.sh Museum, MS Add. 27210, F. 11

höchster künstlerischer Qualität ohne die geringste 
Spur von Grobheit oder Archaismen, die provin- 
ziellen Manuskripten anhaften, welehe den städti- 
schen Stil einer friiheren Generation wiedergeben. 
Das entscheidendste Argument zugunsten einer 
früheren Datierung ist jedoch, daß die bedeutend- 
sten katalonischen Manuskripte des 14. Jahrhun- 
derts fast ausnahmslos deutliche Merkmale des 
italienischen Einflusses im Stil der Figuren und des 
Hintergrunds enthalten, welche bei den Miniaturen 
des Vidal Mayor restlos fehlen. Niemand bestreitet, 
daß der italienische Einfluß in der katalonischen 
Kunst des 14. Jahrhunderts vorherrschend wurde; 
es ist jedoch wichtig festzustellen, daß etwa ab 
1300 sogar die Manuskripte mit dem überwiegend 
französischen Stil von italienischen Elementen 
durclidrungen wurden. Die Goldene Hagadah des 
frühen 14. Jahrhunderts im Britischen Museum 
(Add. 27210) ist zum Beispiel. oberflächlieh be- 
trachtet, französisch in der Erseheinung; jedoch die 
weiche abgestufte Formgebung an den Roben (Ab- 
bildung 14), der Landschaftshintergrund mit seiner 
Felsenstruktur im Stile des Giotto sowie die ita- 
lienisch-architektonischen Merkmale J)eweisen alle 
den Einfluß eines italienischen Stils der Zeit um 
1300, der in nalrezu allen zeitgenössischen katalo- 
nischen Manuskripten sichtbar ist59 Vidal Maijor 
und das Meßbuch San Cugat passen dalrer an- 
sclreinend viel ülrerzeugender in die Zeit um 1260

bis 1290, und diese frühere Datierung wird, wie 
wir sehen werden, sowohl durch die Kostüme als 
auch durch die Randverzierung des Vidal-Manu- 
skripts bestätigt.

Sehr viel Gewiclit ist hier auf die sehr enge Ver- 
wandtschaft seiner Miniaturen mit der Pariser Illu- 
minierung gelegt worden; dadurch dürfen jedoclr 
nicht die Hauptmerkmale verdrängt werden, die es 
als das Werk eines spanischen und nicht eines fran- 
zösischen Kiinstlers ausweisen. Die Kompositionen 
sind oft sehr symmetrisch, dieFiguren etwas starrer 
und die Gesten einheitlicher als in den Pariser Mi- 
niaturen dieser Zeit. Dies geht zum Beispiel aus 
den großen Initialen auf Blatt 1 und 223 hervor, 
bei denen diese ausgesprochene Symmetrie zu 
einern kompositionellen Rhytlrmus führt, der nor- 
malerweise nicht mit der französischen Kunst der 
Gotik assoziiert wird.

Vor allem sind es jedoch die Kostüme, die einwand- 
frei den spanischen Ursprung der Vidal-Miniaturen 
aufzeigen. Das augenfälligste Merkmal sind die 
von den Frauen auf Blatt 72v, 97, 197v und 209 
getragenen Hiite. Kein identisclrer PRit konnte 
gefunden werden, aber extravagante Hüte von 
hoher, zylindrischer und eigenartig dekorierter Art 
waren dem Spanien des 13. Jahrhunderts eigen. 
Besonders in Kastilien gab es eine große Fülle der- 
artiger Hüte, die wir von dem illuminierten Manu- 
skript Alfons des Weisen kennen (Abbildung 15). 

Der »umgekehrte Brotkorb«-Hut, bestehend aus 
gekreuzten Bändern, der im Vidal Mayor vor- 
kommt, ist anscheinend eine aragonische Version 
dieser Mode60. Ein weiterer extravaganter Hut der 
gleiclren Art ersclieint auf Blatt 207.

Abb. 15 u. 16
LAS CANTIGAS, Kastilien, um 1260-80 
Escorial, MS T.I.l, pp. 188 und 207
(Copyright Instituto Fotografico de Arte Espaiiol)
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Die quadratischen Hüte der Adligen (Blatt 1, 223v, 
229 ff., 270) sind für Spanien nicht weniger charak- 
teristisch (Abbildung 16). Diese Forrn stammte von 
einem Helm aus dem späten 12. Jahrhundert, und 
ihr militärischer Ursprung selbst bezeichnet den 
vornehmen oder ritterlichen Rang seines Trägers61. 
Ein weiteres typisch spanisches Bekleidungsstück 
ist die pellote, charakterisiert durch zwei große 
Öffnungen an den Seiten, die einen beträchtlichen 
Teil der darunter befindlichen Tunika freigibt 
(Blatt 1, 223v und Abbildung 16). Diese wurde von 
M ännern aller Klassen getragen62 (obwohl sie im 
Vidal-Manuskript nur anEdelleuten erscheint), und 
es ist in der Geschichte der Kostüme von besonde- 
rem Interesse, daß sie ein Vorläufer des inr 14. Jahr- 
hundert weit verbreiteten seitenlosen Überrocks 
ist63.

Abb. 16

Der Reichtum der spanischen Kostüme, von dem 
Vidal Maijor Zeugnis ablegt, kann mit derVerschie- 
denartigkeit der Kulturen in Verbindung gebracht 
werden,der auf dem Boden Spaniens Wurzel faßte. 
Wie diese wenigen Beispiele gezeigt haben, kön- 
nen im 13. Jahrhundert die spanischen Kostüme 
leicht von denen des restliehen Europas unter- 
schieden werden. Dies ist ohne Zweifel zum Teil 
auf den Einfluß maurischer und jüdischer Gewän- 
der zurückzufiihren.
Die Kostüme in den Illustrationen von Vidal Mayor 
sind ihrem Stil nach zu urteilen eine Bestätigung 
der Datierung von 1260 bis 1290. Wie wir gesehen 
haben, finden alle rein spanischen Merkmale ihre 
Parallele in den Manuskripten des Alfons des Wei- 
sen von Kastilien (1252 bis 1284). Und als im Jahre 
1890 Jose Puiggari die Kostüme im Vidal Mayor 
untersuchte, hegte er niemals einen Zweifel an des- 
sen Datierung von 12601. Die pellote und in gerin- 
gerem Ausmaß die quadratischen Hiite der Männer 
wurden zwar noch im 14. Jahrhundert getragen,

doch treten die hohen kunstvollen Frauenhüte nach 
etwa 1290 nicht mehr auf. Eine Datierung in das 
14. Jahrhundert könnte daher für das Manuskript 
nur dann aufrechterhalten werden, wenn man be- 
haupten wollte, daß die Miniaturen von einer frii- 
heren illustriertenFassung des verlorengegangenen 
Textes kopiert worden seien. Jedoch das ganze We- 
sen des Manuskripts mit seinen 156 prächtigen Illu- 
minationen und seinem Layout-Wechsel von Mi- 
niaturen zu figürlichen Initialen, wie auch die Tat- 
sache, daß es in der gesamten Geschichte spanischer 
Gesetzbücher kein einziges in seiner Pracht eben- 
bürtiges Werk gibt —• alle diese Faktoren weisen 
darauf hin, daß es sich hierbei um die königliche 
luxuriöse Fassung und nicht um eine spätere Kopie 
eines ebenso prächtigen Manuskripts handelt.

Wir haben gesehen, daß die Miniaturen mit der 
Pariser Illuminierung eng verwandt sind, uncl 
gleichzeitig, daß sie wesentliche Merkmale enthal- 
ten, die sie als echt spanisch charakterisieren. Die 
gleiche Folgerung kann im Falle der Randverzie- 
rungen gezogen werden64.

Die Initialen und Miniaturen sind gerahmt, und 
von einer oder mehrEcken dieses Rahmens verläuft 
eine Balkeneinfassung in den Rand hinein. Diese 
Balken sind im allgemeinen recht dick und mit ge- 
raden und spiralförmigen Blattwerkstengeln sowie 
Akanthusblättern und Eichenblättern ausgefüllt. 
Diese Stengel erstrecken sich iiber die gesamte 
Länge des Balkens, der gewöhnlich in zwei spitzen 
Ecken andernfalls in einem Akanthusblatt mitBliite 
endet. In und um diese Randeinfassung herurn, die 
irn allgemeinen blau und krapprot ist, befindet sich 
eine Fiille von grotesken Figuren, Tieren und Men- 
schen, die in liebenswürdiger Form mit seltsamen 
Tätigkeiten beschäftigt sind. Diese dröleries umfas- 
sen Köpfe, die aus der Mitte von spiralförmigen 
Stengeln herausragen (Blatt 1, 178v, 184v, 193, 
196), ferner Ungeheuer mit großen Menschenköp- 
fen und Vögel- oder Tierkörpern, Halbbauern im 
Karnpf mit Vögeln oder untereinander (9, 188v, 
197v, 212v), halbmenschliche Bogenschützen, die 
auf Vögel schießen (9, 72v, 146, 174v, etc.) und 
Trompete blasende Ungeheuer (44v, 83, 135v, 
167v). Die realistischere Tierwelt wird dargestellt 
in Form von Kaninchen, Ilunden, Affen, Löwen, 
Kranichen und anderen Vögeln.

Diese Kreaturen sind eine gotisehe Entwicklung 
grotesker Figuren und stammen größtenteils aus 
romanischen Buchilluminationen des 12. Jahrhun- 
clerts, die ihrerseits sowohl von klassischen als auch 
östlichen Quellen herrühren65. Die gesamte Rand- 
dekoration des Vidal-Manuskripts ist eindeutig — 
wenn auch nicht gänzlich — von der in Frankreich
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in der Mitte und zweiten Hälfte des 13. Jahrhun- 
derts entwickelten Art. Diese Art von Balkenein- 
fassung ist in ganz Frankreich etwa ab 1250 ühlich 
und dauerte in vielen Gebieten mit sehr wenigen 
Änderungen bis zur Jahrhundertwende und sogar 
darüber hinaus an. Dennoch wurde in Paris, mit 
dessen Schule die Vidal-Miniaturen am engsten 
verwandt sind, diese Balkeneinfassung nach etwa 
1280 allmählieh von einer anderen Art abgelöst, die 
durch einen dünneren, mehr stachelartigen Stab mit 
einer großen Anzahl sehr kleiner Eichen- und Efeu- 
blätter charakterisiert wird. Die Anfänge dieser Art 
sieht man zum Beispiel im Gratian zu Tours, auf den 
bereits hingewiesen wurde (Abbildung 3).Es hat da- 
her ganz den Anschein, daß die Quelle der Balken- 
einfassungen, wie bei den Miniaturen, in derPariser 
Illuminierung von ca. 1260 bis 1280 zu finden ist. 

Die grotesken Figuren sind auch in der französi- 
schen Illumination von etwa 1250 an sehr üblich; 
sie wurden in der Tat so populär, daß sie aueh von 
Bildhauern übernommen wurden66. Der genaue 
Ursprung der gotischen Grotesken ist noch nicht 
genau enträtselt worden, stammt jedoeh wahr- 
seheinlieh aus Paris. Dennoch umfaßt das Gebiet, 
in dem die grotesken Figuren florierten, vor allem 
Nordostfrankreich, Flandern und England. Hier 
wurde die Randdekoration sehr bald derart ent- 
wickelt, daß fast jeder Zentimeter des Randes mit 
Stäben, Blattstengeln, Blättern und einer großen 
Fiille von immer merkwürdigeren grotesken Krea- 
turen ausgefüllt wurde.

Der Pariser Illuminator neigte jedoch zu einer ge- 
ringeren Erfindungsgabe und war ein zu großer 
Perfektionist, als daß er eine derartige Überwuche- 
rung der Randdekorationen dulden könnte, wo- 
durch die Ausgewogenheit seines sorgfältig ent- 
worfenen Blattes zerstört werden würde. Die Gro- 
tesken im Vidal-Manuskript lassen sich nun am 
ehesten mit denen in nordfranzösischen Manu- 
skripten vergleichen, wie dies zum Beispiel aus der 
Bibel von Yates Thompson von ca. 1260 aus Mont
S. Eloi bei Arras in der Pikardie ersiehtlieh wird 
(British Museum, Yates Thompson Manuskript 22)67. 
In der Zurückhaltung ihrer Randdekoration kommt 
sie jedoch mehr auf die Pariser Tradition heraus. 
Nur auf Blatt 9 breitet sich die Balkeneinfassung 
über einen großen Teil des Marginalraumes aus. 
An anderen Stellen erstreckt sie sich in der Regel 
nur etwa iiber die halbe Länge eines Randes — 
eine Zurückhaltung, die in einem reich illuminierten 
Manuskript aus der Pikardie oder Flandern kaum 
vorstellbar wäre.

Gleichzeitig gibt es gewisse Merkmale, die in der 
französischen Ihuminierung keine Parallele haben.

Das auffälligste unter diesen ist der Hut des Unge- 
heuers, aus dem eine Blattranke herausragt (Blatt 1, 
9, 21, 87, 106v, 125, 126v, 129, 143, 154v, 165, 168, 
etc.). Blattartige Hiite kommen in romanischen Illu- 
minationen vor, und im 13. Jahrhundert verläuft in 
Frankreich eine Haube gelegentlich in einen Sten- 
gel68. Man muß jedoch auf der Suche nach dem 
Ursprung und der Entwicklung dieses »langen 
Blätterhutes« nach Italien und vor allem nach Bo- 
logna schauen. Eine einfache Form dieses Hutes 
erscheint zum Beispiel in einem Bologneser Manu- 
skript von ca. 1260 in Stuttgart (N. 16)69. Ein weit- 
aus engerer Vergleich kann mit einem römischen 
Antiphonar des späten 13. Jahrhunderts (Manche- 
ster, Rylands Library Manuskript Lat. 74) angestellt 
werden, welches eine Randdekoration der Bolog- 
neser Art besitzt70. Hierin erscheint der »lange 
Blätterhut« in einer derart großen Verschiedenheit 
an Formen (Abbildungen 17 und 18), daß der ita- 
lienische Ursprung dieses Motivs kaum bezweifelt 
werden kann. Es handelt sich hierbei um einen sehr 
unbedeutenden Italianismus im Vergleich zu dem 
der kastilianischen Cantigas oder dem überwiegen- 
den italienischen Einfluß auf die spanische Illu- 
mination im 14. Jahrhundert. Er bleibt jedoch ein 
Beweisstück zur Erinnerung sowohl an die kultu-

Ahb. 17 u. 18
Antiphonar, Rom, spätes 13. Jahrhundert 
Manchester, John Rylands Library,
MS Lat. 74, FF. 80v, 20v.
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verwandt sind und in jeder Hinsicht den besten 
Werken dieser berühmten Schule ebenbürtig sind. 
Sie zeigen jedoeh ebenfalls Abweichungen von der 
französischen Kunst, die sie als ein eigentümlich 
spanisches Werk charakterisieren, dem ein bedeu- 
tender Platz in der Geschichte der katalonischen 
Kunst gebührt. Die Datierung des Manuskripts ist 
der Gegenstand einer Kontroverse gewesen; wir 
haben jedoch festgestellt, daß sowohl der Stil der 
Illumination und gewisse Merkmale der Kostüme 
einwandfrei auf ein Datum in der Periode um 1260 
bis 1290 hinweisen und nicht, wie angeregt wurde, 
auf die Herrschaft Jakobs II. (1291 bis 1327). Ob- 
wohl die verfügbaren Beweise nicht zahlreich sind, 
läßt sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß 
das Manuskript in der königlichen Schreibstube zu 
Barcelona entstand.
Über die Bedeutung des Vidal Mayor ist genug 
gesagt worden, um erneut auf dessen einzigartigen 
Charakter und großen Wert als ein Dokument des 
mittelalterlichen spanischen Bechts, der Sprache, 
Geschichte und Kunst des spanisdien Mittelalters 
hinweisen zu müssen. Das vorliegende Manuskript 
ist die einzige vorhandene Fassung des Vidal 
Mayor, das zweifellos die größte jemals verfaßte 
Sammlung aragonischer Gesetze darstellt. Darüber 
hinaus ist es der einzige ausgiebig illustrierte ara- 
gonische Gesetzestext; es ist wahrhaftig keine Über- 
treibung, wenn man sagt, daß der Reichtum und 
die Flille seiner Illustration es in die vorderste 
Reihe mittelalterlicher Gesetzesbücher nicht nur 
von Spanien sondern von ganz Europa stellt.
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rellen Bindungen mit ftalien als auch an die Tat- 
sache, daß wir es mit einem spanischen und nicht 
mit einem französischen Manuskript zu tun haben.

Zum Abschluß muß dennoch erneut betont werden, 
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zierungen sehr eng mit der Pariser Illumination
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